
Stadt Bitterfeld-Wolfen

Bebauungsplanes Nr. 2/2009 zur Erhaltung und Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche 

Beteiligung der Behörden, der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit zum Entwurf

3. Änderung für den gesamten Geltungsbereich

Übersichtsblatt für die Beschlussfassung durch den Stadtrat

(x) Stellungnahme beinhaltet Zustimmung ohne weitere Hinweise

Stellungnahme wurde:

lfd. Behörde, Träger öffentlicher Belange Datum berück- teilweise zur nicht

Nr. Stellungnahme sichtigt berück- Kenntnis berück-

Entwurf sichtigt genom- sichtigt

men

1 Gemeinde Muldestausee 02.07.2020 (x)

2 Stadt Sandersdorf-Brehna keine Stellungn.

3 Stadt Raguhn-Jeßnitz keine Stellungn.

4 Stadt Zörbig keine Stellungn.

5 Stadtverwaltung Delitzsch 28.07.2020 x x

6 Gemeindeverwaltung Löbnitz 29.07.2020 (x)

7 Stadt Dessau-Roßlau 20.07.2020 x

8 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 30.07.2020 x x

9 Landesverwaltungsamt, Fachreferate

Ref. Naturschutz 30.06.2020 x

Ref. Wasser 04.08.2020 x

Ref. Immissionsschutz 07.08.2020 (x)

10 Landkreis Anhalt-Bitterfeld 20.07.2020 x x

 Bodenschutz, LAF 21.07.2020 x

11 Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld- 01.07.2020 x

12 Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau     23.07.2020 x

13 Landesamt für Vermessung und Geoinformation 03.07.2020 (x)

14 Handelsverband Sachsen-Anhalt 07.07.2020 x

Stellungnahme wurde:

lfd. Beteiligung der Öffentlichkeit Datum berück- teilweise zur nicht

Nr. Stellungnahme sichtigt berück- Kenntnis berück-

Entwurf sichtigt genom- sichtigt

men

keine

neum
Textfeld
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05 Große Kreisstadt Delitzsch 

Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegung) 

Anregungen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
(Behördenbeteiligung) 

 

 

x 

2 

1 
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05 Große Kreisstadt Delitzsch (Fortsetzung) 

Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegung) 

Anregungen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
(Behördenbeteiligung) 

Bemerkungen: 

 

 

zu 1 Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange der Großen Kreisstadt Delitzsch 
 von der Planung nicht berührt werden. 

 

zu 2 Die für den einfachen Bebauungsplan relevanten Gesetzlichkeiten (BauGB, 
BauNVO und PlanzV) werden in der Begründung unter Pkt. 3 sowie auf dem Plan 
ergänzt.  

Vorlage für die Beschlussfassung: 

 

Die Hinweise 1 wird zur Kenntnis genommen. 

Dem Hinweis 2 wird gefolgt. 

Beschluss:  ja nein Enthaltung 

 

x 
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07 Stadt Dessau-Roßlau 

Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegung) 

Anregungen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
(Behördenbeteiligung) 

  

 

x 

1 

2 
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07 Stadt Dessau-Roßlau (Fortsetzung) 

Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegung) 

Anregungen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
(Behördenbeteiligung) 

Bemerkungen: 

 

zu 1 Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange der Stadt Dessau-Roßlau von 
der vorliegenden 3. Änderung nicht berührt werden.   

 

zu 2 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen nicht den 
Regelungsgehalt des rechtswirksamen Planes und auch nicht dessen Änderung. 
Auf separat erforderliche Planungen wurde in der Begründung zum Entwurf bereits 
verwiesen. 

 

 

Vorlage für die Beschlussfassung: 

 

Die Hinweise 1 und 2 werden zur Kenntnis genommen. 

 

Beschluss:  ja nein Enthaltung 

 

x 
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07 Stadt Dessau-Roßlau (Fortsetzung) 

Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegung) 

Anregungen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
(Behördenbeteiligung) 

 

 

x 

3 

4 

zu 
2 
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02 Stadt Dessau-Roßlau (Fortsetzung) 

Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegung) 

Anregungen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
(Behördenbeteiligung) 

Bemerkungen: 

 

 

zu 3 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Beteiligung zu 
Planverfahren erfolgt im Falle der Betroffenheit nach § 2 Abs. 2 BauGB. 

 

zu 4 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen nicht den 
Regelungsgehalt den Bebauungsplan Nr. 2/2009, da der Ergänzungsstandort nicht 
innerhalb des Geltungsbereichs liegt.  

 Für den Real-Standort in der Anhaltstraße liegt ein rechtskräftiger Bebauungsplan 
vor. Im darin festgesetzten Rahmen sind demnach auch Nachnutzungen zulässig.  

 Änderungen, die sich aus einer Nutzungsaufgabe ggf. auch auf andere 
Ergänzungsstandorte ergeben könnten, können nur Gegenstand separater 
Verfahren bzw. gutachterlicher Untersuchungen sein. Der einfache Bebauungsplan 
nach § 9 Abs. 2a BauGB bietet hier keine Regelungsmöglichkeit.  

 In der Begründung wird ein allgemeiner Hinweis auf die Situation ergänzt. 

 

 

 

Vorlage für die Beschlussfassung: 

 

Die Hinweise 3 und 4 werden zur Kenntnis genommen. 

 

Beschluss:  ja nein Enthaltung 

 

x 
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08 Ministerium 

Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegung) 

Anregungen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
(Behördenbeteiligung) 

 

 

x 
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06 Ministerium (Fortsetzung) 

Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegung) 

Anregungen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
(Behördenbeteiligung) 

 

 

x 

1 

2 
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04 Ministerium (Fortsetzung) 

Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegung) 

Anregungen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
(Behördenbeteiligung) 

Bemerkungen: 

 

zu 1 Die Feststellung, dass es sich um eine raumbedeutsame Planung handelt wird zur 
Kenntnis genommen und als Hinweis in der Begründung vermerkt.   

 

zu 2 Die bereits in der Begründung zum Sachverhalt gegebenen Hinweise werden 
bestätigt. 

 

 

Vorlage für die Beschlussfassung: 

 

Die Hinweise 1 und 2 werden zur Kenntnis genommen. 

Beschluss:  ja nein Enthaltung 

 

x 
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08 Ministerium (Fortsetzung) 

Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegung) 

Anregungen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
(Behördenbeteiligung) 

 

 

x 

zu 
2 

4 

5 

3 
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08 Ministerium (Fortsetzung) 

Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegung) 

Anregungen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
(Behördenbeteiligung) 

 

zu 
5 

 

x 
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08 Ministerium (Fortsetzung) 

Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegung) 

Anregungen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
(Behördenbeteiligung) 

Bemerkungen: 

 

 

zu 3 Die Feststellung, dass die Planung mit den Zielen der Raumordnung vereinbar ist, 
wird zur Kenntnis genommen und als Hinweis in der Begründung vermerkt. 

 

zu 4 Der allgemeine Hinweis fand bereits Berücksichtigung. 

 

zu 5 Die Verwaltung wird beauftragt, die Unterlagen nach Rechtskraft der Planung zu 
übergeben. 

 

Vorlage für die Beschlussfassung: 

 

 

Die Hinweise 3 und 4 werden zur Kenntnis genommen. 

Dem Hinweis 5 wird gefolgt. 

 

Beschluss:  ja nein Enthaltung 

 

x 
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09 Landesverwaltungsamt - Naturschutz 

Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegung) 

Anregungen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
(Behördenbeteiligung) 

 

 

x 

1 

2 
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04 Landesverwaltungsamt - Naturschutz (Fortsetzung) 

Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegung) 

Anregungen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
(Behördenbeteiligung) 

Bemerkungen: 

 

 

zu 1 zur Stellungnahme des Landkreises Anhalt-Bitterfeld siehe Nummer 10 der 
Versandliste 

 

zu 2 Die Hinweise sind für den vorliegenden Bebauungsplan Nr. 2-2009 nicht 
relevant.  

 Umweltschadensgesetz und Artenschutzrecht werden von der vorliegenden 
Planung nicht berührt, da mit dem Bebauungsplan Nr. 2-2009 ausschließlich die 
Zulässigkeit einzelner nach § 34 BauGB zulässiger Nutzungen in Verbindung mit 
dem Einzelhandel reguliert wird. Das betrifft auch dessen Änderung. 

 

  

Vorlage für die Beschlussfassung: 

 

Die Hinweise 1 und 2 werden zur Kenntnis genommen. 

 

Beschluss:  ja nein Enthaltung 

 

x 
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04 Landesverwaltungsamt – Referat Wasser 

Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegung) 

Anregungen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
(Behördenbeteiligung) 

 

 

x 

1 
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04 Landesverwaltungsamt – Referat Wasser (Fortsetzung) 

Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegung) 

Anregungen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
(Behördenbeteiligung) 

Bemerkungen: 

 

zu 1 Die Hinweise sind für den vorliegenden Bebauungsplan Nr. 2-2009 nicht 
relevant.  

 Belange des Hochwasserschutzes werden von der vorliegenden Planung nicht 
berührt, da mit dem Bebauungsplan Nr. 2-2009 ausschließlich die Zulässigkeit 
einzelner nach § 34 BauGB zulässiger Nutzungen in Verbindung mit dem 
Einzelhandel reguliert wird. Das betrifft auch dessen Änderung. 

 

 

 

Vorlage für die Beschlussfassung: 

 

Der Hinweis 1 wird zur Kenntnis genommen. 

 

Beschluss:  ja nein Enthaltung 

 

x 
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10 Landkreis Anhalt-Bitterfeld 

Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegung) 

Anregungen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
(Behördenbeteiligung) 

 

 

x 

1 

2 

3 
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10 Landkreis Anhalt-Bitterfeld (Fortsetzung) 

Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegung) 

Anregungen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
(Behördenbeteiligung) 

Bemerkungen: 

 

zu 1 Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 

 

zu 2 Der Hinweis ist für den einfachen Bebauungsplan nicht relevant. 

Ziel der Planung für den Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die strikte Beschränkung 
des Einzelhandels mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten, zunächst per 
Ausschluss (TF 2.1). bzw. ausnahmsweiser Zulässigkeit (TF 2.2 bis 2.5). Dabei stellt der 
Bebauungsplan für seinen Geltungsbereich auf die Zulässigkeit im nicht überplanten Innen-
bereich ab. Nach Maßgabe des § 34 BauGB ergibt sich hier für großflächigen Einzelhandel 
(unabhängig von der Lage und den Sortimenten) ein separates Planungserfordernis. Der 
einfache Bebauungsplan nach § 9a Abs. 2a BauGB bereitet diese Ansiedlungen also auch 
nicht ausnahmsweise vor. Um diesen Sachverhalt jedoch eindeutig zu formulieren, erfolgt 
mit der Satzungsfassung folgende Klarstellung: 
 
TF 2.4  Ausnahmsweise Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben mit nicht-zentren- und 

nahversorgungsrelevanten Sortimenten 

 Nach Maßgabe des § 34 BauGB ausnahmsweise zulässig sind Einzelhandelsbetriebe, 
deren Hauptsortimente gemäß der unter TF 2.6 festgesetzten Bitterfeld-Wolfener 
Sortimentsliste zu mindestens 90% als nicht-zentren- und nahversorgungsrelevant 
einzustufen sind. Der Anteil der zentren- und nahversorgungsrelevanten Nebensortimente 
darf 10 % der Gesamtverkaufsfläche und je Einzelsortiment 150 m² nicht überschreiten. 

neu (2.5) Beschränkung der zentren- und nahversorgungsrelevanten Nebensortimente 

 Bei Einzelhandelsbetrieben, deren Hauptsortimente gemäß der unter TF 2.6 festgesetzten 
Bitterfeld-Wolfener Sortimentsliste als nicht-zentren- und nahversorgungsrelevant 
einzustufen sind, darf der Anteil der zentren- und nahversorgungsrelevanten 
Nebensortimente 10 % der Gesamtverkaufsfläche und je Einzelsortiment 150 m² nicht 
überschreiten. 

Die Begründung wird entsprechend fortgeschrieben. 

Vorlage für die Beschlussfassung: 

 

Der Hinweis 1 wird zur Kenntnis genommen. 

Dem Hinweis 2 wird teilweise gefolgt. 

Beschluss:  ja nein Enthaltung 

 

x 
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10 Landkreis Anhalt-Bitterfeld (Fortsetzung) 

Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegung) 

Anregungen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
(Behördenbeteiligung) 

 

 

x 

zu 
3 

4 

5 
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10 Landkreis Anhalt-Bitterfeld (Fortsetzung) 

Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegung) 

Anregungen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
(Behördenbeteiligung) 

Bemerkungen: 

 

zu 3 zur Stellungnahme des Ministeriums s. lfd. Nr. 8  
 (Vereinbarkeit mit Zielen der Raumordnung wird festgestellt) 

 

zu 4 Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 

 

zu 5 Die Hinweise zu den Kampfmittelverdachtsflächen sind für den vorliegenden 
einfachen Bebauungsplan nicht relevant, da in ihm ausschließlich die 
Zulässigkeit einzelner nach § 34 BauGB zulässiger Nutzungen in Verbindung mit 
dem Einzelhandel reguliert wird. Das betrifft auch dessen Änderung. 

 

 

 

Vorlage für die Beschlussfassung: 

 

Die Hinweise 3 bis 5 werden zur Kenntnis genommen. 

Beschluss:  ja nein Enthaltung 

 

x 
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10 Landkreis Anhalt-Bitterfeld (Fortsetzung) 

Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegung) 

Anregungen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
(Behördenbeteiligung) 

 

 

x 

1 
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10 Landkreis Anhalt Bitterfeld (Fortsetzung) 

Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegung) 

Anregungen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
(Behördenbeteiligung) 

Bemerkungen: 

 

zu 1 Die Hinweise zu den Altlastverdachtsflächen und schädlichen 
Bodenveränderungen bzw. zum Bodenschutz sind für den vorliegenden 
Bebauungsplan Nr. 2-2009 nicht relevant.  

 Bei dem Bebauungsplan handelt es sich um einen einfachen Bebauungsplan, 
mit dem ausschließlich die Zulässigkeit einzelner nach § 34 BauGB zulässiger 
Nutzungen in Verbindung mit dem Einzelhandel reguliert wird. Das betrifft auch 
dessen Änderung. 

  

Vorlage für die Beschlussfassung: 

 

Der Hinweis 1 wird zur Kenntnis genommen. 

 

Beschluss:  ja nein Enthaltung 

 

x 
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10 Landkreis Anhalt-Bitterfeld (Fortsetzung) 

Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegung) 

Anregungen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
(Behördenbeteiligung) 

 

 

x 

1 
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06 Landesamt für Vermessung und Geoinformation (Fortsetzung) 

Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegung) 

Anregungen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
(Behördenbeteiligung) 

 

 

x 

zu 
1 
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11 Landkreis Anhalt-Bitterfeld (Fortsetzung) 

Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegung) 

Anregungen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
(Behördenbeteiligung) 

Bemerkungen: 

 

zu 1 Die Hinweise zu den Altlasten- bzw. Grundwasserverhältnissen für das C-
Zentrum „Anhaltstraße“ sind für den vorliegenden Bebauungsplan Nr. 2-2009 
nicht relevant.  

Die Fläche liegt nicht innerhalb des Geltungsbereichs. Darüber hinaus handelt es 
sich um einen einfachen Bebauungsplan, mit dem ausschließlich die Zulässigkeit 
einzelner nach § 34 BauGB zulässiger Nutzungen in Verbindung mit dem 
Einzelhandel reguliert wird.  

 

Vorlage für die Beschlussfassung: 

 

Der Hinweis 1 wird zur Kenntnis genommen. 

Beschluss:  ja nein Enthaltung 

 

x 
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11 Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg 

Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegung) 

Anregungen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
(Behördenbeteiligung) 

 

 

x 

1 

2 
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11 Regionale Planungsgemeinschaft (Fortsetzung) 

Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegung) 

Anregungen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
(Behördenbeteiligung) 

 

 

x 
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11 Regionale Planungsgemeinschaft (Fortsetzung) 

Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegung) 

Anregungen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
(Behördenbeteiligung) 

Bemerkungen: 

 

zu 1 zur Stellungnahme des Ministeriums s. lfd. Nr. 8  
 (Vereinbarkeit mit Zielen der Raumordnung wird festgestellt) 

 

zu 2 Die Nichtbetroffenheit bzw. Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 

Vorlage für die Beschlussfassung: 

 

Die Hinweise 1 und 2 werden zur Kenntnis genommen. 

Beschluss:  ja nein Enthaltung 

 

x 
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12 Industrie- und Handelskammer 

Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegung) 

Anregungen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
(Behördenbeteiligung) 

 

 

x 

1 
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12 Industrie- und Handelskammer (Fortsetzung) 

Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegung) 

Anregungen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
(Behördenbeteiligung) 

Bemerkungen: 

 

zu 1 Die Ausführungen geben die Zielstellungen des Einzelhandels- und 
Zentrenkonzeptes wieder und bilden die Grundlage des vorliegenden 
Bebauungsplans Nr. 2-2009 in der Fassung der 3. Änderung. 

 

 

Vorlage für die Beschlussfassung: 

 

Der Hinweis 1 wird zur Kenntnis genommen. 

 

Beschluss:  ja nein Enthaltung 

 

x 
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12 Industrie- und Handelskammer (Fortsetzung) 

Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegung) 

Anregungen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
(Behördenbeteiligung) 

 

 

x 

2 

3 
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12 Industrie- und Handelskammer (Fortsetzung) 

Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegung) 

Anregungen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
(Behördenbeteiligung) 

Bemerkungen: 

 

zu 2 Der vorliegende Bebauungsplan Nr. 2-2009 nach § 9 Abs. 2a BauGB dient explizit 
der Umsetzung der Ziele des Konzeptes in Bauplanungsrecht. 

 

zu 3 Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 

Vorlage für die Beschlussfassung: 

 

Die Hinweise 2 und 3 werden zur Kenntnis genommen. 

Beschluss:  ja nein Enthaltung 

 

x 
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Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegung) 

Anregungen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
(Behördenbeteiligung) 

 

 

x 

1 

2 
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14 Handelsverband (Fortsetzung) 

Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegung) 

Anregungen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
(Behördenbeteiligung) 

Bemerkungen: 

 

zu 1 Die grundsätzliche Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 

 

zu 2 Für den Real-Standort in der Anhaltstraße (außerhalb des Geltungsbereiches des 
vorliegenden Bebauungsplans) liegt ein rechtskräftiger Bebauungsplan vor. Im darin 
festgesetzten Rahmen sind demnach auch Nachnutzungen zulässig.  

 Änderungen, die sich aus einer Nutzungsaufgabe ggf. auch auf andere 
Ergänzungsstandorte ergeben könnten, können nur Gegenstand separater 
Verfahren bzw. gutachterlicher Untersuchungen sein. Der einfache Bebauungsplan 
nach § 9 Abs. 2a BauGB bietet hier keine Regelungsmöglichkeit. 

 In der Begründung wird ein allgemeiner Hinweis auf die Situation ergänzt. 

 

 

Vorlage für die Beschlussfassung: 

 

Die Hinweise 1 und 2 werden zur Kenntnis genommen. 

 

Beschluss:  ja nein Enthaltung 

 

x 
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